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Zensus 2011, Mitwirkung der Kommunen 
 
 
Sachverhalt 
 
Für das Jahr 2011 ist mit dem Zensus eine neue Volks- Gebäude- und Wohnungszählung in 
Deutschland geplant. 
  
Rechtliche Grundlage für die konkrete Vorbereitung des Zensus 2011 ist das 
Zensusvorbereitungsgesetz, das im Dezember 2007 verabschiedet wurde.  
 
Der Zensus wird in Deutschland weitgehend registergestützt durchgeführt, vorhandene 
Verwaltungsregister, vor allem die Melderegister der Kommunen, Register der 
Bundesagentur für Arbeit, der Vermessungsbehörden usw. werden hierbei herangezogen. 
Zur Sicherung der Qualität der Ergebnisse werden u.a. ergänzende Haushaltsbefragungen 
durchgeführt (ca. 10 % der Haushalte). Darüber hinaus wird es eine postalische Gebäude- 
und Wohnungszählung geben, da hierzu keine flächendeckenden Register existieren.  
Durch das registergestützte Verfahren kann auf eine Befragung der Einwohnerinnen und 
Einwohner verzichtet werden. 
 
Der Ablauf des Zensus 2011 besteht aus zwei Hauptphasen: 
 
- Die Vorbereitungsphase beginnt im Frühjahr 2008 und sieht u. a. eine erste 

Datenübermittlung der Einwohnermeldeämter an das Statistische Landesamt vor 
(Stichtag: 01. April 2008) zur Erstellung eines Anschriften –und Gebäuderegisters 

- Die Erhebungsphase des Zensus im Jahr 2011 mit drei Lieferungen von Daten aus den 
Einwohnermelderegistern.  

 
Bei einer ersten Informationsveranstaltung des Statistischen Landesamtes Anfang März 
2008 wurden die Kosten des Zensus 2011 seitens des Innenministeriums mit ca. 4 Mio. € für 
die Kommunen in Schleswig-Holstein angegeben. 
 
 
 
 
 


